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Kfz-Sturmschaden
Ein Urlauber hatte auf einem Campingplatz an sein Auto ein Vorzelt aufgebaut und dieses mit Stangen und Ösen befestigt. Infolge sehr starken Sturmes riss diese Verankerung los, schlug gegen das Auto und beschädigte dieses.
Die vom Urlauber in Anspruch genommene Versicherung lehnte die Begleichung des Schadens ab unter Hinweis darauf, dass die zum Schaden führenden Gegenstände mit dem Auto verbunden gewesen seien.

Das Landgericht Oldenburg gab dem Urlauber Recht. Die Richter wiesen darauf hin, dass es nicht erforderlich sei, dass fremde Gegenstände die Beschädigung am Fahrzeug ausgelöst haben. Sturmbedingte Schäden am Auto unterlägen selbst dann dem Versicherungsschutz, wenn die schadensverursachenden Gegenstände mit dem Fahrzeug fest verbunden sind. 

(Landgericht Oldenburg, Aktenzeichen 13 S 647/03)
